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D¡gitale Verpflichtung
Ab Oktober ist die E-Vergabe für Bauverfahren im Oberschwellenbereich Pflicht,
doch auch bei niedrigerem Volumen wird man bald nicht mehr um sie herumkommen.

TEXT: CHRISTOPH HAUZENBERGER

SIND SIE FIT FUR DIE
E-VERGABE?
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desgesetz zurVergabe von Konzessionsverträgen sowie der Novellie-

rung des Bundesvergabegesetzes für den BereichVerteidi.gung und
Sicherheit -, um mit zweijährigerVerspätung EU-Vorgaben zu erfül-

len. Die wesentlichste Auswirkung dieser Beschlüsse für die Bau-

branche ist dabei sicherlich die Forcierung elektronischerVergabe-

verfahren. Am 18. Oktober tritt nun die verpflichtende E-Vergabe für
Bauverfahren im Oberschwellenbereich in Kraft.

Eigentlich immer
Die Ausnahmen für öffentliche Aufträge im Oberschschwellenbe-

reich, die nicht über die elektronische Vergabe abgewickelt werden

müssen, sind sehr wenige. Ab Mitte Oktober werden nun fast alle
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Beschaff ungsplattformen (Auswahl)

wwwankoe,at

www.auftrag.at

www.provia.at

(Ausschreibungsplattforn von Asfinag und OeA)

www.vemap.com/Kunden (Liste aller Firmen, die

über eine Lösung von Venap ausschreiben)

Auch bei den Lesern
der Bauzeitung ist
die E-Vergabe ein
wesentliches
Thema. Wirklich fit
dafürfühlt sich aber
nur ein Fünftel aller
Umfrageteilnehmer.

Bauaufträge mit einem Auftragsvolumen von 5.548.000 Euro (exkl.

USt.) und mehr elektronisch abgewickelt werden. FürVergaben im
Unterschwellenbereich hingegen wird es auch weiterhin nicht ver-

pflichtend sein, elektronisch auszuschreiben. ,,Wir sehen jedoch

auch in der Digitalisierung derVergabe im unterschwelligen Be-

reichVorteile für beide Seiten und auch eine Steigerung in der Qua-

lität", erklärt Emir Prcic, Geschäftsführer des Auftragnehmerkata-

sters österreichs (Ankö). ,,Diese Vorteile sind zum Beispiel, dass

eine digitale Standardisierung des Verfahrens, unabhängig von der

Schwelle, im Gegensatz zum nichtdigitalen Verfahren sämtliche
digitalen Auswertungsmöglichkeiten, überragende Datensicher-
heit und ein schnellstmögliches Datenmanagement birgt."

So ist es wenig verwunderlich, dass die Asfinag ,,auch Verfah-

ren im Unterschwellenbereich sowie die meisten Direktvergaben"

über die hauseigene elektronische Ausschreibungsplatform abwi-

ckeln wird. Und auch bei der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG)

geht die Strategie in diese Richtung. ,,Es ist angedacht, die E-Ver-

gabe sukzessive in für uns sinnvollem Maße auch auf den Unter-

schwellenbe¡eich auszuweiten", erklärt Ernst Eichinger, Pressespre-

cher der BIG. Dazu werde man zunächst Erfahrungswerte sammeln

und evaluierer¡ aber grundsätzlich passe die E-Vergabeverordnung

gut in die hauseigene Digitalisierungsstrategie. ,,Wir erhoffen uns
dadurch, Geschäftsabläufe effi.zienter und damit nachhaltiger zu
gestalten", so Eichinger weiter. EinWeg, den auch Gemeinden und
Länder über kurz oder lang gehen werden.

Eigentlich ganz einfach
Während die inhaltlichen bzw. rechtlichen Anforderungen durch
die E-Vergabe im Wesentlichen unverändert bleiben, ist die Ein-

gabe in unterschiedliche Vergabeplattformen eine Umstellung für
die Auftragnehmer. Deswegen empfehlen die zuständigen Interes-

senvertretungen den Firmen, sich schonvor der ersten Angebots-.

legung mit den Eigenheiten der verschiedenen Plattformen vertraut

zu machen und die angebotenen Demoversionen zu nutzen. Damit
können frktive Angebote abgegeben werden, und die eigenen Mit-
arbeiter lernen das System kennen. Dabei ist es auch ratsam, sich

schon vorab für die wesentlichen Plattformen zu registrieren.

Geht es um die technischen Anforderungen, so sind diese von
den meisten Unternehmen problemlos zu erfüllen. Um sich an

einem vollelektronischen Vergabeverfahren erfolgreich beteili-
gen zu können, benötigt der Bieter eine leistungsfähige Internet-

verbindung (empfohlen werden mindestens fünf MB/s Download

und etwa zwei MB/s Upload), einen Computer mit Internetzugan&

aktuelle Betriebssysteme und Software (vor allem vom Internet-

browser) und eine qualifizierte elektronische Signatur. Vor allem

um die Signatur gilt es sich rechtzeitig zu kümmern, zudem sollte

man auch eine Testsignatur durchzuführen, um die Funktionalität

der Lösung gewährleisten zu können.

Durchwegs posit¡v
Die ersten Erfahrung zeigen den ausschreibenden Unternehmer¡
dass sie mit den angebotehen Systemen auf einem gutenWeg sind.

,,Seit Anfang des Jahres bekommen wir täglich mehr Anfragen zur

E-Vergabe als amVortag", beschreibt Emir Prcic die Situation beim
Ankö. ,,Im September 2018 waren das rund 300 Prozent mehr als im
gleichen Monat des Vorjahres." Stand Ende August hat es bereits um
23 Prozent mehr Angebote per E-Vergabe gegeben als im Vorjahr,

die Prognose für das Jahr 2018 geht von plus 40 Prozent aus. Noch

deutlicher sind die Zahlen bei der Anzahl der E-Vergabe-Verfahren,

wo man von einem Plus von 85 Prozent bis Jahresende ausgeht,

Auch bei der Asfinag, der öBB und der BIG ist man mit dem Sys-

tem E-Vergabe zufrieden. ,,öBB und Asfinag kooperieren seit 2OO9

bei der elektronischenVergabe und wickeln diese über das gemein-

same Bieterportal Provia ab", erklärt Christoph Pollinger, Teamleiter

der Asfrnag-Presseabteilung. ,,Unsere Erfahrungen zeigen, dass die

elektronische Vergabe gut funktioniert und von unseren Bietern

sehr geschätzt wird." Eine voU.elektronische Abwicklung schone

Zeit und Ressourcen und schließe durch integrierte Regeln viele

Fehlerquellen von vornherein aus.

,,Effizienz und Dokumentation der Abläufe sind unbestrittene

Vorteile der E-Vergabe", meint auch Ernst Eichinger von der BIG die

ihre E-Vergabe über das Tool ,,E-Vergabe+" der Ankö Sewice GmbH

abwickelt. Trotz des bisherigen Erfolgs wird gerade die Useability

großgeschrieben.,,Ein Knackpunkt für die Benutzerfreundlichkeit

wird darin liegen, wie schnell die Plattformen auf Entwicklungen

reagieren", stellt Eichinger fest. r
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,,Ziel und Ver-

sprechen der
E-Vergaheist

eine hohe Nach-
vollziehharkeit

und ein Mehr
anTransparenz

und Sicherheit."

STEPHAN HEID,

HEID UND PARTNER

nEcHrsr¡¡wÄrre
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JA WIR NUTZEN

DAMIT BESCH Ärrrcr,

DIE E-VERGABE BETRIFFT
UNS NICHT:35 %

WIR SIND AKTUELL

IM MOMENT SIND WIR NOCH
NICHT FIT DAFUR: 24 %

SCHON SEIT JAHREN
DIE E-VERGABE: 19 %

DIE LETZTEN SCHRITTE
DAFüR ZU SÉTZEN:.22O/O
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Fit in die (neue) E-Vergabe

Díe fortschreitende Dígitalisíerung v on Infor-
matíonsflüssen hat Eíngang ín das ffintlíche
B e s chaffun g sw e s en g efun den. Ko nkr et I e g t
das Bundesv ergabegesetz 2018 fest, dass für
V er g ab en ím Ob er s chw elle nb er eích ab Okt ob er

2018 díe Kommuníkatíon elektronísch zu

erþlgen hat (so genannte,,v erpÍlichtende

E -V er g ab e " ). Zíel und V er spr e chen i st im

B esonderen eíne hohe N achv ollzíehb arkeit

und ein Mehr anTransparenz und Sicherheit.

Zwíngende Voraussetzung für eínen erþlg-
reíchen P ar adígmenw e chsel ín der Beschaf-

fungsmethodik íst allerdíngs - neben eínem

scharfen Bew usst seín für dí gítalísíerte Ab -

löufe und der I{enntnis rechtlícher Rahmenbe-

díngung en (2. B. ím Ber eich des D atenschut-

zes) - ínsbesondere eín sichererLJmgang d.er

IJnternehmer (zumínd.est) mít den grö!3ten

elektr onischen Ver g ab eplanformen (zum

B eí sp í el V e map, Ankö -BBG -B e s ch afun g s -

p or t al). B ei Ang eb ot s ab g ab e sind insb e s onde -

re folgende elementare Punkte zu beachten:

o Angebote müssenverschlüsselt mít einer

qualifizierten elektroníschen Sígnatur ab ge-

geb en w erden. U nt er nehmer hab en somít

rechtzeitíg dafí)r zu sorgen, dass síe über eine

Möglichkeit zur Durchführung der qualífi-

zíerten elektronischen Signatur (2. B. Bürger-

karte und Kar tenleseg er öt o der Handy sígna-

tur) verfíigen. Zudem ist díe Durchführung

eíner Testsígnatur bereíts ímVorfeld der

An g eb ot s ab g ab e r at s am.

. Angebote ,,reísen auf Gejahr des Bíeters" .

Unternehmer müssen Angebote so rechtzeítig

ab senden (uplo adery signíeren und v er schlüs-

seln), dass díese auchfristgerecht auf dem

Serv er des Aufiraggebers geladen werden

kijnnen. Achtung: Knapp vor Frístablauf íst
d.íe Funktíonsfähígkeít der Ver g ab eplatt-

f o r men unt e r U m st än den e ín g e schr önkt

(Serverüberlastung).

¡ Frístouslösende Informatíonen des Auf-
traggebers (2.8. Anfragen zum Angebot)

gelten als zugestellt, sobald sie abrufbar sínd.

Díes gilt auch dann,wenn derUnternehmer

die Informatíonen aus (ínternen) techníschen

Gr ünden ní cht abr uf en kann. D í e r e g elm äJ3í g e

Wartung und Instandhaltung der eíg enen

IT-L and s ch aft s amt F e stl e gung de r V er ant-

w ortlíchkeíten íst somít empfehlensw ert.
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